
fnformationen / Kontaktdaten zur Schülerbeförderung

Sie erhalten die Fahrpläne/Informationen über den

RVHI

Hildesheim

www. rvhi-hildesheim.de

Schuhstraße
Bischofskamp 25
a 05L2L/76420

Alfeld Neue Wiese 9
E 05181/84190

Landkreis Hildesheim
Abt. Schülerbeförderung a osL2L/309-0

oder auf der Homepage www.efa.de

bitte geben Sie das Fahrziel ein: Elze (Kr Hildesheim), ElzelChristophorus Schule

Hier erhalten Sie Informationen über die Schülerbeförderung

Salzhemmendorf/ www.salzhemmendorf,de
Gemeinde Salzhemmendorf I 05153/808-0

Frecken coppenbrüsse 
Hff"irEt;g?;:iä"esse.de

Hameln www.oeffis.de
öm in Hameln
a 05151/788-988

Eldagsen/Springe
* Sarstedt
+ Pattensen, Hemmingen
+ Coppenbrügge
+ Hotteln
+ Gleidingen
+ Duingen, coppengrave

Firma Strey-Bus
E Os044/880200
Bitte nui in der Zeit von O6:OO - 18rOO Uhr anrufen!
info@strey-bus.de

Ihr Wohnort/Landkreis ist nicht dabei?

Gern suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach einer Beförderungstösung!

Ansprechpartnerin: Frau Manuela Simon manuela.simorr@cjd.de

Erreichbar: I05068/466-L46montags, mittwochs, donnerstags, freitags 07:30-12:45 Uhr,
dienstags O7:3O-L4:45 Uhr

Diese Informationen finden Sie auch in den Direktlinks auf unserer Homepage.
Derzeitiger Stand - Anderungen vorbehalten"



Bitte beachten Sie folgenden Auszugx aus der,,Satzung über die Schülerbeförderung im
La nd kreis H i ldesheim" (08 / 2022)

5 1 Anspruchsberechtigung

(1)
Die im Landkreis Hildesheim wohnenden Schülerinnen und Schüler haben gem. S 114 Abs. 1 S.
2 Ztff . 1-4 i. V. m. Abs. 3 NSchG einen Anspruch auf Beförderung zur nächsten Schule bzw. auf
Erstattung der Kosten für den Weg zur nächsten Schule, wenn der Schulweg die in g 2
festge legte M i nd estentfe rn u n g ü bersch reitet.

(s)
Liegt die nächste Schule außerhalb des Gebietes des Trägers der Schülerbeförderung,
beschränkt sich die Pflicht nach Abs. 1 auf die Erstattung der Kosten für den Schulweg, und
zwar in der Höhe der Kosten der teuersten Zeitkarte des öffentlichen Personennahverkehrs, die
der Landkreis Hildesheim bei der Schülerbeförderung innerhalb seines Gebietes zu erstatten
hat. Dies gilt nicht im Fall des Besuchs von Förderschulen.

$ 2 Mindestentfernung

Die Mindestentfernung zwischen Wohnung (Haustür des Wohngebäudes) und Schule (nächst-
gelegener Eingang des Schulgebäudes, in dem die Unterrichtsveranstaltung regelmäßig statt-
finden), ab der die Beförderungs- bzw. Erstattungspflicht nach 5 1 besteht, beträgt 2.000 m.

x Die Satzung über die Schülerbeförderung im LK Hildesheim finden Sie unter der Stichwort-
suche auf der Homepage des Landkreises Hildesheim.

Allgemeine Hinweise zur Schülerbeförderung:

Schülerlnnen, die aus dem Landkreis Hildesheim und Hameln kommen und einen Anspruch
auf eine Schülerbeförderungskarte haben, erhalten vom Klassenlehrer die Fahrkarten.

Wenn Sie keinen Anspruch auf eine Fahrkarte haben (zu erfragen beim LK Hildesheim),
können Sie anhand einer Kundenkarte vom RVHI günstiger eine Wochen- oder Monatskarte
kaufen und später diese Kosten beim Landkreis Hildesheim rückwirkend geltend machen (Infos
hierzu erhalten Sie auch beim LK Hildesheim).

Für die Kinder, die keine öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch nehmen können, besteht
die Möglichkeit ein Anfrageformular, das bei unseren Aufnahmeunterlagen (Anlage P) beiliegt,
auszufüllen, Wir setzen uns dann mit Firma Strey-Bus in Verbindung und werden schauen,
inwieweit eine Beförderung für Ihr Kind möglich ist,

In folgenden drei Fällen, darf das Kind die Fahrkarte, die von unserer Schule ausgegeben wird,
nicht annehmen:

1. Sie fahren selbst.
2. Sie nehmen einen Strey-Bus in Anspruch.
3. Sie wählen eine andere Art der Beförderung

Es besteht die Möglichkeit, entstehende Fahrtkosten bei dem für Sie zuständigen
Landkreis etc. geltend zu machen. Anträge zur Erstattung der Fahrkosten finden Sie
auf den jeweiligen Homepages.

Die Beförderungs- oder Erstattungspflicht besteht grundsätzlich nur für den Weg zur nächst-
gelegenen Schule der gewählten Schulform. Bitte erfragen Sie hierzu weiteres bei dem für Sie
zuständ igen Landkreis.

Wenn Sie aus dem Bereich Stadt Hildesheim kommen, setzten Sie sich mit der Stadt
Hildesheim (Abteilung Schülerbeförderung) in Verbindung. Dort erhalten Sie Antragsformulare
für die Schülerbeförderung.


